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Kundennummer

Im Rahmen des Interreg-Programms können Sie EU-För-
dermittel für projektbezogene Beschaffungen erhalten. Die 
wichtigsten Vorgaben zum Beschaffungswesen finden Sie 
unter Ziffer 1.4 des Gemeinsamen Umsetzungsdokuments. 
Danach gelten die nationalen und europäischen vergabe-
rechtlichen Bestimmungen ausschließlich für Begünstigte, 
die gesetzlich zur Einhaltung von Vorschriften zur Vergabe 
öffentlicher Aufträge verpflichtet sind. 
Bitte prüfen Sie daher sorgfältig, ob Sie als öffentlicher Auf-
traggeber gelten oder nicht. Ausschlaggebend hierfür sind 
die einschlägigen Regelungen der §§ 98 ff. des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) bzw. die ein-
schlägigen Bestimmungen im Sächsischen Vergabegesetz 
(SächsVergabeG), die auf den Zeitpunkt der Beschaffung 
abstellen. 
Sie sollten daher vor jeder Beschaffung sorgfältig prüfen, 
ob die Tatbestände der §§ 98 ff. GWB bzw. der §§ 1 ff. 
SächsVergabeG auf Sie zutreffen.
Bei Zweifeln über Ihre Auftraggebereigenschaft empfehlen 
wir Ihnen ein Rechtsgutachten einzuholen oder Ihren Status 
von einem Wirtschaftsprüfer oder einem Steuerberater prü-
fen zu lassen.
Wenn Sie nach dem GWB als öffentlicher Auftraggeber gel-
ten und unter den Anwendungsbereich des SächsVergabeG 
fallen, müssen Sie die gesetzlichen Vergabevorschriften 
und die Transparenzpflichten nach Ziff. 1.4.1.2 des Gemein-
samen Umsetzungsdokuments beachten.
Wenn Sie öffentlicher Auftraggeber nach dem GWB sind, 
jedoch nicht unter den Anwendungsbereich des SächsVerga-
beG fallen, müssen Sie die Fördermittel im EU-Unterschwel-
lenbereich wirtschaftlich und sparsam verwenden. In diesem 
Fall gelten die Bestimmungen der Ziffer 1.4.1.1 des Gemein-
samen Umsetzungsdokuments (kein förmliches Vergabe-
verfahren). Bitte beachten Sie, dass Sie auch weiterhin die 
Transparenzpflichten nach Ziff. 1.4.1.2 des Gemeinsamen 
Umsetzungsdokuments zu beachten haben.
Fehleinschätzungen hinsichtlich der öffentlichen Auftragge-
bereigenschaft oder der Anwendungsbereiche des Verga-
berechts und der Transparenzpflichten können finanzielle 

Name des Kooperationspartners

Konsequenzen haben (Aberkennung von Ausgaben/Rückfor-
derung von Fördermitteln).

Dies sind die einschlägigen Regelungen des § 98ff. des Ge-
setzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB):

Öffentliche Auftraggeber sind
1. Gebietskörperschaften sowie deren Sondervermögen,
2. andere juristische Personen des öffentlichen und des pri-

vaten Rechts, die zu dem besonderen Zweck gegründet 
wurden, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben nicht-
gewerblicher Art zu erfüllen, sofern 
a) sie überwiegend von Stellen nach Nummer 1 oder 3 

einzeln oder gemeinsam durch Beteiligung oder auf 
sonstige Weise finanziert werden,

b) ihre Leitung der Aufsicht durch Stellen nach Nummer 1 
oder 3 unterliegt oder

c) mehr als die Hälfte der Mitglieder eines ihrer zur Ge-
schäftsführung oder zur Aufsicht berufenen Organe 
durch Stellen nach Nummer 1 oder 3 bestimmt worden 
sind;

 dasselbe gilt, wenn diese juristische Person einer anderen 
juristischen Person des öffentlichen oder privaten Rechts 
einzeln oder gemeinsam mit anderen die überwiegende 
Finanzierung gewährt, über deren Leitung die Aufsicht 
ausübt oder die Mehrheit der Mitglieder eines zur Ge-
schäftsführung oder Aufsicht berufenen Organs bestimmt 
hat,

3. Verbände, deren Mitglieder unter Nummer 1 oder 2 fallen,
4. natürliche oder juristische Personen des privaten Rechts 

sowie juristische Personen des öffentlichen Rechts, so-
weit sie nicht unter Nummer 2 fallen, in den Fällen, in 
denen sie für Tiefbaumaßnahmen, für die Errichtung von 
Krankenhäusern, Sport-, Erholungs- oder Freizeiteinrich-
tungen, Schul-, Hochschul- oder Verwaltungsgebäuden 
oder für damit in Verbindung stehende Dienstleistungen 
und Wettbewerbe von Stellen, die unter die Nummern 1, 
2 oder 3 fallen, Mittel erhalten, mit denen diese Vorhaben 
zu mehr als 50 Prozent subventioniert werden.

Ort

Datum (TT.MM.JJJJ)

Unterschrift, Stempel

Informationen für deutsche Kooperations- 
partner zur Eigenschaft als öffentlicher  
Auftraggeber gemäß § 98ff. GWB

Interreg Sachsen - Tschechien 2021-2027

1. Definitionen und Erläuterungen 

Ich habe die o.g. Informationen zur Eigenschaft als öffent-
licher Auftraggeber gemäß § 98ff. GWB zur Kenntnis genom-
men.

2. Kenntnisnahme durch den Kooperationspartner
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